
Zwischen der

Freien Hansestadt Bremen

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und lntegration

und dem

Verein für lnnere Mission in Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach S 78b in Verbindung mit S 77 SGB Vlll

geschlossen:

1. Gegenstand

Diese Vereinbarung regelt die von dem Verein für lnnere Mission in Bremen, Blumenthalstraße 10/11,

28209 Bremen - im folgenden Einrichtungsträger genannt - in der Erstaufnahmeeinrichtung ,,Stein-
se2er Straße" in 28279 Bremen zu erbringende Leistungen nach $ 42 a Abs. 1 SGB Vlll und deren

Vergütung.

2. Leistung

2.1. Die Leistungen werden nach Maßgabe der allgemein anerkannten Fachstandards und ordnungs-
rechtlicher Bestlmmungen sowie der vereinbarten personellen Ausstattung erbracht. lnhalt, Umfang

und Qualität der Leistungen sind so zu gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilfe im Einzelfall ge-

währleistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dürfen das Maß des

Notwendigen nicht überschreiten. Näheres ist den als Anlage 1, Anlage 2 und Anlage 3 beigefügten
Leistungsbeschreibungen zu entnehmen.

2.2. Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass er nur Personen beschäftigt oder vermittelt, die

nicht wegen einer der in $ 72a Satz 1 SGB Vlll genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt worden

sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung, aus besonderem Anlass und in regelmäßigen

Abständen (spätestens alle 5 Jahre) ein Führungszeugnis nach $ 30 Abs. 1 des Bundeszentralregis-
tergese2es vorlegen zu lassen. Unbeschadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeig-

nete Maßnahmen zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine Person wegen des Verdach-

tes, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Strafuerfolgung eingeleitet worden sind.

2.3. Nach g 8a SGB Vlll ist bei Anhaltspunkten, die auf eine drohende Kindeswohlgefährdung für ein

Kind oder einen Jugendlichen hindeuten, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte das Gefährdungs-
ri-siko abzuschätzen. Die Mitarbeiter einer Einrichtung verpflichtet dies, bei der Kenntnis von einem

Ge-fährdungsrisiko, ihren Schu2auftrag unmittelbar wahzunehmen und / oder das zuständige Ju-
gendamt unvezüglich zu informieren.

3. Vergütung

3.1 Für den Vereinbarungszeitraum vom 0'1.07.2024 bis zum 28.02.2025 beträgt die Gesamtvergü-

tung

197,99 € pro Person/Tag

Die Gesamtuergütung gliedert sich in

o ein Entgelt fur das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten

der Betreuung und Versorgung in Höhe von
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196,57 € pro Person/Tag

. ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens zur
Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten in Höhe von

1,42€ pro Person/Tag

Bei vorübergehender Abwesenheit des in Obhut genommenen Kindes aufgrund von Krankenhausauf-
enthalt, Entweichung, ProbewohnenA/orstellung in einer anderen Einrichtung wird das Entgelt grund-

sätzlich für 3 Tage weiter gezahlt. Die lnobhutnahmeeinrichtung hält auch während dieser Zeit den

notwendigen Betreuungskontakt aufrecht. Sprechen die konkreten Umstände dafür, dass mit einer der

oben genannten Abwesenheitsgründe die lnobhutnahme beendet und der Platz nicht weiter freizuhal-
ten ist, entfällt ab dem auf den Entlassungstag folgenden Tag die Entgeltübernahmeverpflichtung des

öffentlichen J u gendh ilfeträgers.

3.2Für den Vereinbarungszeitraum vom 01.03.2025 bis zum 30.06.2025 beträgt die Gesamtvergü-
tung

272,18 € pro Person/Tag

Die Gesamtvergütung gliedert sich in

o ein Entgelt für das Leistungsangebot zur Finanzierung der laufenden Personal- und Sachkosten
der Betreuung und Versorgung in Höhe von

270,25 € pro Person/Tag

. ein Entgelt für die Bereitstellung und Erhaltung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens zur
Finanzierung der daraus folgenden Kapitalkosten in Höhe von

1,93 € pro Person/Tag

Bei vorübergehender Abwesenheit des in Obhut genommenen Kindes aufgrund von Krankenhausauf-
enthalt, Entweichung, ProbewohnenA/orstellung in einer anderen Einrichtung wird das Entgelt grund-

sätzlich für 3 Tage weiter gezahlt. Die lnobhutnahmeeinrichtung hält auch während dieser Zeit den

notwendigen Betreuungskontakt aufrecht. Sprechen die konkreten Umstände dafür, dass mit einer der

oben genannten Abwesenheitsgründe die lnobhutnahme beendet und der Platz nicht weiter freizuhal-
ten ist, entfällt ab dem auf den Entlassungstag folgenden Tag die Entgeltübernahmeverpflichtung des

öffentlichen J ugendh ilfeträgers.

3.3. Mit der o.g. Vergütung sind alle bei wirtschaftlicher Betriebsführung notwendigen Personal-, Sach-
und lnvestitionskosten abgegolten. Die Berechnungsgrundlagen der genannten Vergütungen sind den

beigefügten Berechnungsbögen (Anlage 4 und Anlage 5) zu entnehmen.

3.4 Der Leistungserbringer bestätigt die Anwendung des AVR DD und verpflichtet sich, die im Ver-

tragsentgelt enthaltenen Lohnkosten in voller Höhe an sein Betreuungspersonal weitezuleiten. Der

Leistungserbringer erklärt sich bereit die gezahlten Gehälter nach den Anforderungen des Trägers der
Kinder- und Jugendhilfe nachzuweisen.

3.5. Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes für das
Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils gültigen Fassung zu be-achten und seine

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unterhalb des Landesmindestlohns zu vergüten.
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3.6. Die Vergütung ist nur abrechenbar, wenn sie vom zuständigen öffentlichen Träger der Jugendhilfe
im Einzelfall bewilligt wurde. Mit der lnobhutnahme durch das zuständige Jugendamt ist diese Voraus-
setzung erfüllt.

4. Belegungsabhängiger Erlösausgleich

4.1. Aufgrund der besonderen Belegungsunsicherheit von Einrichtungen der lnobhutnahme bei

gleichzeitiger Verpflichtung, das Angebot durchgängig vorzuhalten, um bei Bedarf jederzeit eine vor-
läiufige Unterbringung Minderjähriger sicherzustellen, wird im Sinne einer angemessenen Risikoteilung
für den Zeitraum vom 01.07.2024 bis 2um28.02.2025 folgender Erlösausgleich vereinbart:

o Belegungsbedingte Mehrerlöse sind zu an den öffentlichen Träger der Jugendhilfe
zurückzuführen. Mehrerlöse sind die gegenüber einer Auslastung von  zusä+zlich erziel-
ten Entgelteinnahmen.

. Belegungsbedingte Mindererlöse sind zu  vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe
auszugleichen. Mindererlöse sind die gegenüber einer Auslastung von  entgangenen
Entgelteinnahmen.

4.2. Aufgrund der besonderen Belegungsunsicherheit von Einrichtungen der lnobhutnahme bei

gleichzeitiger Verpflichtung, das Angebot durchgängig vozuhalten, um bei Bedarf jedezeit eine vor-
Itiufige Unterbringung Minderjähriger sicherzustellen, wird im Sinne einer angemessenen Risikoteilung
für den Zeitraum vom 01.03.2025 bis zum 30.06.2025 folgender Erlösausgleich vereinbart:

o Belegungsbedingte Mehrerlöse sind zu  an den öffentlichen Träger der Jugendhilfe
zurückzufuhren. Mehrerlöse sind die gegenüber einer Auslastung von  zusälzlich eziel-
ten Entgelteinnahmen.

. Belegungsbedingte Mindererlöse sind zu vom öffentlichen Träger der Jugendhilfe
auszugleichen. Mindererlöse sind die gegenUber einer Auslastung von  entgangenen
Entgelteinnahmen.

4.3. Abweichend zu der in Ziffer 4.2 genannten Ausgleichsverpflichtung erfolgt der Erlösausgleich der
Personalkosten nur firr vorgehaltenes Personal. Die zum jeweiligen Nachweiszeitpunkt nicht bese2ten
Stellen(anteile) des Betreuungspersonals (im Durchschnitt des Zeitraums) führen automatisch zu einer
Rückzahlungsverpflichtung. Grundlage für die Ermittlung der nicht bese2ten Stellenanteile ist die
durchschnittiiche Besetzung im jeweiligen Nachweiszeitraum. Mit dieser ist die für den jeweiligen

Nachweiszeitraum geltende SOLL-Stellenbesetzung zu ermitteln und der |ST-Stellenbesetzung ge-
genübezustellen. Die Ermittlung der |ST-stellenbesetzung erfolgt gemäß den abgestimmten Rah-

menbedingungen vom 18.12.2024. Eine sich ergebende Stellenunterbesetzung führt zu einer Erstat-

tu n gspf I icht der ei n gesparten Persona I kosten.

4.4. Zur Ermittlung des Ausgleichsbetrages legt der Einrichtungsträger zum Ende eines je9lCl-.lQualt:

rals (30.09. 31.12. 28.02. 30.06), dem öffentlichen Jugendhilfeträger eine Statistik über die tatsächlich
erzielte Belegung zur Prüfung vor. lnnerhalb weiterer 4 Wochen sind die sich ergebenen Erlösnach-
zah lu ngs- oder Erlösrückzah lu ngsverpflichtu ngen zu erfül len.

4.5. Anderslautende Bestimmungen des $ 9 Abs. 2 Landesrahmenvertrag nach $ 78 f SGB Vlll vom

15.11.2OO1werden somit durch die vorstehende Regelung während der genannten Vertragslau2eit
aufgehoben.

5. Vereinbarungszeitraum

5.1. Diese Vereinbarung gilt ab dem 01.07.2024 und endet am 30.06.2025, ohne dass es einer Kün-

digung bedarf.

5.2 Des Weiteren ist eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslau2eit nur zuläs-
sig, wenn unvorhersehbare und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrundeliegen-
den Annahmen eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an der Ver-

einbarung unzumutbar machen.
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Wesentliche Veränderungen und die daraus resultierende notwenige Anpassung können etwa durch

die Besonderheit der genutzten lmmobilie entstehen. Beispiele hierfür wäre der nicht absehbare Sa-

nierungs- und Renovierungsbeginn, der eine signifikante Platzzahlreduzierung zur Folge hat.

5.3. Die Vereinbarungsparteien sind sich darin einig, dass kein Recht auf eine vozeitige ordentliche

Kündigung seitens einer der Vereinbarungsparteien besteht.

5.4. Eine Anderung der Vereinbarung während der Vereinbarungslau2eit ist nur zulässig, wenn un-

vorhersehbare und wesentliche Veränderungen der der Vereinbarung zugrunde liegenden Annahmen

eintreten, die für eine oder beide Vereinbarungspartner das Festhalten an der Vereinbarung unzumut-

bar machen.

6. Prüfu ngsverein barung

6.1. Sofern sich Anhaltspunkte ergeben, die erhebliche Zweifel an der Leistungsqualität und derWirt-
schaftlichkeit der Einrichtung begründen, stellt der Einrichtungsträger dem öffentlichen Jugendhilfeträ-
ger auf Anforderung weitergehende, zur sachgerechten Beurteilung notwendig_e und geeignete Prü-

iungsunterlagen zuiVerfUgung und erteilt auf Anfrage erforderliche Auskünfte. Ziel solcher Prüfungen

ist es, etwaige Mängel für die Zukunft abzustellen.

6.2. Zudem hat der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe das Recht zu einer angemeldeten Prü-

fung dieser Unterlagen vor Ort. Diese wird rechtzeitig angekündigt und gemeinsam terminiert.

7. Sonstiges

7.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen Bestimmungen ihre

Wrksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den Vertragsparteien durch eine wirksame zu

ersetzen, die der unwirksamen in ihrer Auswirkung möglichst nahe kommt. lm Ubrigen gelten die Vor-
schriften der SS 53 ff des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen
Vertrag.

7.2. Alle Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung

7.3. Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer lnformationsfreiheitsgesetz (BremlFG). Bei Vorliegen der
geseulichen Voraüsse2ungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften des BremlFG im elektroni-

ichen lnformationsregister veröffentlicht. Unabhängig von einer möglichen Veröffentlichung kann der

Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen nach dem BremlFG sein.
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Geschlossen: Bremen, im Februar 2025

Die Senatorin für Arbeit, Soziales,
Jugend und lntegration

lm Auftrag

Anlaqen:

Anlage 1 (Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.07 .2024 - 28.02.2025)

Anlage 2 (Leistungsbeschreibung für den Zeitraum 01.03.2025 - 30'06.2025)

Anlage 3 (Leistungsbeschreibung Sicherheitsdienste in Einrichtungen der stationären Kinder- und Ju

gendhilfe)

Anlage 4 (Berechnungsbogen für den Zeitraum 01.07.2024 -28.02.2025)
Anlage 5 (Berechnungsbogen für den Zeitraum 01.03.2025 - 30.06.2025)


